
Gesetzentwurf  

Landesregierung 
Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen 
für das Haushaltsjahr 2026 (Haushaltsgesetz 2026) 

Die Landesregierung legt mit Schreiben vom 31. Oktober 2025 den nach- 
stehenden, durch Kabinettsbeschluss vom 20. Oktober 2025 gebilligten und fest-
gestellten Gesetzentwurf dem Landtag zur Beschlussfassung vor.  

Der Gesetzentwurf wird vor dem Landtag von dem Hessischen Minister der 
Finanzen vertreten.  

Eingegangen am 4. November 2025   ·   Eilausfertigung am 4. November 2025 

Drucksache 21/2971  

04. 11. 2025
Eilausfertigung  

21. Wahlperiode

HESSISCHER LANDTAG 



Der Landtag wolle das folgende Gesetz beschließen: 

Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen 

für das Haushaltsjahr 2026 (Haushaltsgesetz 2026) 

Vom 

ERSTER TEIL 

Allgemeine Ermächtigungen 

§1

Feststellung des Haushaltsplans 

Der diesem Gesetz als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 

wird festgestellt 

1. mit einem Gesamtbetrag der Erträge von 45 507 993 200 Euro,

2. mit einem Gesamtbetrag der Aufwendungen von 51 956 054 800 Euro sowie

3. in Einnahme und Ausgabe auf 49 958 690 600 Euro.

§2

Kreditaufnahme und -tilgung 

(1) Das Ministerium der Finanzen kann die im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr

2026 vorgesehenen Kredite aufnehmen. Die Kreditaufnahme erfolgt in der Regel in Euro. 

Die Kreditaufnahme in anderen Währungen ist nur in Verbindung mit einem Währungs­

sicherungsgeschäft zulässig. 

(2) Der Zeitpunkt der Kreditaufnahme ist nach der Kassenlage, den jeweiligen Kapital­

marktverhältnissen und gesamtwirtschaftlichen Erfordernissen zu bestimmen. 

(3) Das Ministerium der Finanzen kann Kredite vorzeitig tilgen und zusätzliche Til­

gungsausgaben aus kurzfristigen Krediten leisten. Die Kreditermächtigung nach Abs. 1 

erhöht sich entsprechend. Dies gilt auch, wenn kurzfristige Kredite, die für den Ausgleich 

des vorangegangenen Haushalts erforderlich sind und deren Tilgung nicht im laufenden 

Haushaltsplan vorgesehen ist, im vorangegangenen oder im laufenden Haushaltsjahr 

aufgenommen und im laufenden Haushaltsjahr getilgt werden. 

(4) Das Ministerium der Finanzen kann im Rahmen der Kreditfinanzierungen Verein­

barungen (Derivate) zum Ausschluss von Währungsrisiken treffen. Zur Vermeidung von 
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